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Kollektivvermögen



2

Lizenzpflicht Vermögensverwalter von Kollektivvermögen

Vermögensverwalter von Kollektivvermögen

Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen

Vermögensverwalter von Vorsorgegeldern (NEU)

- Lizenz durch FINMA

- Direkte Aufsicht durch FINMA

Voraussetzung: gewisses Marktexposure

«De Minimis-Regel» gilt auch weiterhin: Lizenzierung in dieser Kategorie 
setzt voraus, dass mindestens CHF 100 Millionen verwaltet werden
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Vermögensverwalter von Kollektivvermögen

- Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen

bisheriges Aufsichtsregime wird aufrechterhalten

- Vermögensverwalter von Vorsorgegeldern

Bewilligung der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) 
ist nur noch gültig bis Ende 2019 – unabhängig von der Gültigkeitsdauer 
der letztmals erlassenen Bewilligung.

Übergangsregime gemäss FINIG gilt auch für Vermögensverwalter von 
Kollektivvermögen, die bisher keine FINMA-Lizenz benötigt hatten
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Vermögensverwalter von Kollektivvermögen

- Vermögensverwalter von Vorsorgegeldern

Wichtig: Wird die De-Minimis-Schwelle erst nach dem 31.12.2019 über-
schritten, kommen die Bestimmungen unter künftiger Aufsicht ohne 
Übergangsfrist zur Anwendung

Meldung an FINMA innert 10 Tagen

Gesucheingabe innert 90 Tagen


